
KIRCHENVORSTANDKIRCHENGEMEINDE

KIRCHSPIEL

GESAMT- ODER
ZWECKVERBAND

KIRCHENKREIS

SPRENGEL

LANDESKIRCHE

Pfarrerin / 
Pfarrer

Dekanin / 
Dekan

Pröpstin /  
Propst

BISCHOF

= Alle Kirchenkreise einer 
Region bilden einen Sprengel

RAT DER LANDESKIRCHE
LANDESSYNODE

KIRCHENKREISVORSTAND

AUFBAU DER LANDESKIRCHE VON KURHESSEN-WALDECK

KREISSYNODE

= Zusammenschluss mehrerer
Kirchengemeinden, die
gemeinsam pfarramtlich

versorgt werden

= Mehrere Kirchengemeinden
die sich zur Erfüllung

gemeinsamer Aufgaben
zusammenschließen

Alle Kirchenvorstandsmitglieder
aller Kirchenvorstände

Von den Kirchenvorständen
verbandsangehöriger Kirchen-
gemeinden gewählte Personen

VEREINIGTE
KIRCHENVORSTÄNDE

VERBANDSVERTRETUNG

= Kirchengemeindemitglieder 
wählen 2/3 der Mitglieder des 

Kirchenvorstands -
Wahlberechtigt: 

Alle ab 16 Jahren

VERBANDSVORSTAND

Von der Kirchenvorständen 
gewählte Laienmitglieder, alle 

Pfarrerinnen + Pfarrer, vom 
Kirchenkreisvorstand berufene 

Mitglieder, alle Landes-
synodalen des Kirchenkreises; 

Sonderregelungen möglich

68 von den Kreissynoden gewählte 
Mitglieder, 12 berufene Mitglieder, 
10 von Amts wegen (z.B. Bischof, 

Prälatin)

6 Laien und 2 Pfarrer von der 
Landessynode gewählt, 3 

Synodalvorstände, 2 Pröpstinnen 
+ 2 Pröpste, Vizepräsident, Prälatin, 

Bischof

= Alle Kirchen-
gemeinden dieses 
Kreises bilden den 
Kirchenkreis 5 Personen, inkl. Dekanin oder 

Dekan, Vorsitzenden der Kreis-
synode + 3 gewählten Personen;

Sonderregelungen möglich

2/3 gewählte, 1/3 dazu berufene Personen + alle Pfarrerinnen + Pfarrer; 
Wählbar sind alle ab 18 bis 70 Jahren

Kirchenkreisamt

Landeskirchenamt

= wähltErklärung:

Pfarramt
Kirchenkreisamt


